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Obwohl über die Bankfrage schon so vielfältig in öffentlichen 
Blättern Verhandlungen gepflogen worden sind, und obgleich 
die Gegner der Filialbank ihre Bestrebungen gegen das Jns- 
lebentreten dieses Instituts als verunglückt ansehn müssen, kann 
man sich gegnerischer Seits dennoch nicht überwinden, endlich 
den überwiegenden Gründen für die Filialbank Gehör zu geben. 
So tritt denü auch Herr B r e m e r  in No. 37 des diesjährigen 
Jtzehoer Wochenblatts mit einem Aufsatz gegen die Filialbank 
und die Wechselordnung hervor.

Herr Bremer will, wie alte Schleswig-Holsteiner, zuvörderst 
die Filialbank in das Feld der Politik und in das Rechtsgeviet 
hinübergezogen wissen, und führt als Gründe dafür an:

1) daß es eine sehr gefährliche Sache sei, einer so bedeuten
den fremden Anstalt, wie der dänischen Nationalbank, ei
nen festen Platz im Lande einzuräumen;

2)  daß die Dank von Flensburg aus, im Widerspruch mit dem 
Nathe beider Ständeversammlungen erbeten worden sey;

3) daß es zur Frage stehe, ob die Anlegung der Filialbank nicht 
den Rechten und Gesetzen der Herzogtümer widerstreite.

Die Bankfrage hat aber, wie schon wiederholt ausgesprochen 
worden, durchaus nichts mit der Politik zu schaffen, und heißt 
es offenbar nichts anders, als den wahren Standpunct der Sache 
gänzlich zu verrücken, sie in ein ihr durchaus fremdes Gebiet 
hinüber zu fübren, wenn man von gegnerischer Seite die Bank- 
angelegenhcit in die Politik hinein zu zwängen sucht. W ir können 

ad 1. die Bank nicht als ein fremdes Institut ansehn und 
begreifen ebensowenig die, übrigens auch in dem beregten Auf
satz nicht weiter ausgeführte politische Gefährlichkeit, welche mit 
dem Jnslebentrcten der Filialbank für die Herzogtümer Schles
wig und Holstein verbunden seyn sollte. Die Bank ist sowohl 
für die Herzogtümer als für Dänemark ein nationales Institut, 
ist sowohl für die Herzogtümer als für Dänemark errichtet und 
deren Grundfond ist durch die im Jahr 1813 in Dänemark und 
den Herzogtümer« angeordnete Bankhaft gebildet worden; die 
Herzogtümer stehn auch noch gegenwärtig mit Dänemark tu 
Verbindung zur Nationalbank, es sind gegenwärtig noch viele 
Grundeigentümer in den Herzogtümern der Nationalbank mit 
ihren Bankhaften verhaftet; folgeweise ist es unmöglich, die Na
tionalbank als ein einseitig dänisches, als ein fremdes Institut 
anzusehn. Offenbar involvirt die jenseitige Behauptung in dieser 
Beziehung eine Begriffswidrigkeit. Ebensowenig kann die Fi-



lialbank für die Herzogthümer Gefahr bringend sein. Die Bank 
ist zufolge Königlicher Urkunde, vom 6. April 1818, ein priva
tes Institut und ihre Rechte und Verpflichtungen sind durch die 
ihr verliehene Octroi, vom 4. Ju li 1818, genau geregelt . Die 
Octroi ist einziges und ausschließliches, nie zu veränderndes, 
mit Königlichem Worte verbürgtes Grundgesetz für die Bank. 
Auch nicht eine einzige Bestimmung enthält die Octroi, w odurch 
es nur möglich gemacht werden könnte, die Mittel der Bank zu poli
tischen Zwecken zu verwenden. Der § 1 der Octroi verfügt wörtlich: 

"Die Bank, welche den Namen: Nationalbank in Copenhagen,, fuhrt, 
soll als eine Pr i vat - Jnt c r csscnt schaf t  angeschn werden, die 
abgesonder t  von Unfern Fi nanzen,  von Männern verwaltet 
wird, welche auf die in der folgenden zweiten Abtheilung angegebene 

* Weise gewählt und angesetzt werden. Die Beaintcn. welche so die 
Bankvcrwaltung antreten. sollen, sie mögen in unserm Dienste sichen 
oder nicht, der Bank einen Eid dahin ablegen: daß sie nach ihrer 
besten Einsicht, ihrem Amte und ihren Geschäften, in genauer Über
einstimmung mit der Octroi, dem Reglement und sonstigen gesetzlichen 
Regeln und Vorschriften, mit Treue und Eifer vorstehen wollen, und 
sol len sic tn A l l em,  was d i e Bank  und ihre Geschäfte 
b e t r i f f t ,  einzig und a l l e i n  durch diesen Eid gebunden 
seyn. W ir  ertheilen demnach fnrU nS  und Unsere Nach
folger in der Regierung die Königliche Zusage, daß kein 
Befehl von Uns oder ihnen je, m ittelbar oder unmittelbar, 
auf die allein durch die O ctro i und das Reglement gesetz
lich gebundene Verw altung der Bank einwirken, oder je 
ein E ingriff, wie er auch genannt werden möge, in die 
M it te l und Gelder, welche die B ank im V orra th  oder zur 
Aufbewahrung bei sich hat, gestattet werden sott 
Die Bedeutung der hier gegebenen Königl. Zusage wird noch 

durch den § 43 der Octroi erhöht, welcher also lautet:
-Da der Fonds der Bank als ein Capital, welches ei nz ig und 
a l l e i n  zur Si cherung der von i hr  ausgestel l t en Zet t e l  
u n d V c r s ch r e i b u u g e n und i h r e r s o n ft i g e n Z w e ck c b e st i m m t 
ist. nicht zu einem ändern Gebrauche verwandt werden darf, »o soll 
er auch deshalb nie durch irgend eine A r t  von Abgaben 
in Friedens- oder Kriegszeiten belastet oder vermindert 
werden können.-
Hat nun, wie hervorgehoben wird, die Nationalbank bedeu

tende Mittel, desto besser für die Herzogtümer beim Jnsleben- 
treten des Filials der Bank; je reicher die Bank fundirt ist, 
desto zuverlässiger ist sie, in so größerem Umfange wird sie ihren 
mercantilischen Zweck erfüllen.

ad 2. Nicht weniger grundlos ist die behauptete politische 
Rücksicht, daß die Filialbank im Widerspruch mit dem Rathe 
beider Ständeversammlungen erbeten worden sey. Jedem Pri
vatmann in den Herzogtümern steht die rechtliche Befugniß zu, 
von der Regierung eine Begünstigung zu erbitten, ohne erst die 
Stände um Rath zu fragen, so auch der Stadt Flensburg und
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der Nationalbank. Ueberdies handelte es sich in dem vorliegen
den Fall nur um die Verwirklichung und Ausführung eines 
Rechts, welches der Nationalbank bereits durch ihre Octroi zu
gesichert worden, und um das Jnslebentreten einer Vergünsti
gung, welche den Herzogtümern bereits in der Octroi in Aus-" 
sicht gestellt worden ist.

Durch die Verordnung wegen einer Veränderung im Geld
wesen der Königreiche Dänemark und Norwegen, wie auch der 
der Herzogtümer Schleswig und Holstein, vom 5. Jan. 1813, 
ist die durch die Verordnung vom 29. Decebr. 1788 in den 
Herzogtümern errichtete Speciesbank verfassungsmäßig aufge
hoben worden und gänzlich außer Wirksamkeit getreten. Der 
§" 9 der angezogenen Beiordnung von 1813 lautet wörtlich:

«Oie Kopenhagcner Courantbank, d ie  Sch l es wi g - Ho l s t e i n i s c he  
S p e c i e s  bank,  die Deposito-Casse mit den derselben untergeordne
ten Norwegischen Leihinstituten, so wie auch das Schleswig-Holstei
nische Leibinstitut, hö r en auf ,  sobald die Neichsbank in Wirksamkeit 
getreten scyn wird. I n  Hinsicht der Dänisch-Norwegischen Species« 
bank werden W ir das Nöthige m it den Interessenten derselben ver
handeln lassen. “

Die Herzogtümer wurden durch die ungezogene Verordnung 
vom 5. Januar 1813 mit dem Königreich Dänemark zu der 
durch diese Verordnung errichteten Reichsbank vereinigt, der 
Grundfond der Neichsbank wurde durch die unter demselben 
Dato erlassene Fundation derselben (8 2), auS einer Forderung 
von 6 Procent in baarem Silber, von dem Werthe allen un
beweglichen Eigenthums im Königreich Dänemark und den Her
zogtümern gebildet. Das Patent vom 13. Juli 1813, wornach 
die Reichsbank in eine Privatbank mit 3 Hauptabtheilungen 
verwandelt werden sollte, und die Verordnung vom 13. Oct. 1813, 
worin bezüglich auf die Herzogtümer nähere Vorschriften zur 
Ausführung der angegebenen Maaßregel gegeben werden, sind 
zwar nicht in Wirksamkeit gekommen, allein es ist hier zu be
merken, daß auch darnach die angeordnete Privatbank als ein 
vereintes und nicht als ein getrenntes Institut für das König
reich Dänemark und die Herzogtümer bestehn sollte. Der § 3 
des angezogenen Patents vom 30. Ju li 1813 verfügt wörtlich 
in dieser Beziehung:

«Oie aus btcfc Weise den Grundeigncrn im Staat als Hauptinte- 
ressentcn übergebene und auf das feste Eigenthum im Staat gcgrün-' 
dcte Neichsbank wird drei Hauptabteilungen erhalten, nämlich die 
Dänische in Kopenhagen,- die Norwegische in Christiania und die 
Schleswig-Holsteinische in Kiel. Diese Abteilungen werden einander 
völlig gleich zur Seite stehen: eine jede wird an dem ihr bestimmten 
Orte ihre bestimmten Vorsteher haben, welche, auf eigene Verant, 
wortlichkcit, die einer jeden Bankabthcilnng anvcrtrauten M itte l ver. 
walten und den laufenden Geschäften nach Regeln verstehen. Alle
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drei Abtheilungen werden eine Oberoorflcbmchatt haben welche die 
allgemeine Aufsicht über das Ganze haben soll ic.«
Die also bestehende rechtliche Vereinigung der Herzogthümer 

mit dem Königreich Dänemark zur Bank, wurde denn auch 
durch die Königliche Urkunde, vom 6. April 1818, wornach die 
Reichsbank in Gemäßheit der Kgl. Urkunde, vom 30. Juli 1813, 
in eine Nationalbank verwandelt wurde, nicht aufgehoben, viel
mehr verfügt die Urkunde von 1818 unter Anderm:

"D ie Nationalbank übernimmt die säinintlichen Activa und Passiva 
der jetzigen Neichsbank, ihre gestimmten Valuta und ihr ganzes 
Eigenthum."
Durch das unterm 4. Ju li 1818 erlassene Patent wurde 

demnächst den Grundcigcnthümern der Herzogthümer freigestellt, 
entweder durch Äbbezahlung ihrer Bankhasten gänzlich aus der 
Verbindung mit der Bank zu treten, oder an das neu errichtete 
Bankinstitut in Altona mit ihren Bankhaften überzugehn, jedoch 
wurde denselben zugleich freie Wahl gelassen, durch Erwerbung 
von Actien oder durch Verzinsung der auf ihrem Grundeigen
thum haftenden Bankhaften, in Gemäßheit der Fundation der 
Reichsbank und der Octroi der Nationalbank, Interessenten der 
Nationalbank zu bleiben. Der hier in Betracht kommende § 2 
des angezogenen Patents tautet wörtlich:

"Ferner steht es allen genannten Grundcigenthnmern (nämlich sämmt- 
lichen Grundeigenthümern der Herzogthümer Schleswig und Holstein) 
frei, wenn ihre Bankhaft 100 Nbth. und darüber beträgt, oder wenn 
sic im Falle, daß ihre Bankhaft nicht 100 Nbth. .auömacht, das an 
dieser Summe Fehlende zuschießrn, oder wenn mehrere sich zu diesem 
Zwecke vereinigen, Interessenten der Nationalbank zu bleiben, sie 
mögen nun ihre Bankhaft auf die in der Bekanntmachung der Neichs- 
bank vom 30. J u li 1813 festgesetzte, oder auf die in der Fundation 
der Neichsbank vorgcschricbene Art bereits bezahlt haben, oder jetzt 
bezahlen, oder selbige unter Beobachtung der in der Fundation der 
Reichsbank und in der Octroi für die Nationalbank enthaltenen Be
stimmungen verzinsen wollen.«
In  Folge des eben gedachten Patents vom 4. Juli 1818, 

traten nun mehrere Grundbesitzer der Herzogthümer tbeils durch 
Abbezahlung ihrer Bankhaften gänzlich aus der Bankverbindung, 
oder gingen mit ihren Bankhaften an das Bankinstitut ti A l
tona über; viele erklärten sich aber in Gemäßheit des § 3 des 
angezogenen Patents vor ihrer Obrigkeit dahin, daß sie Bank- 
..intercssenten der Nationalbank bleiben wollten, theils durch Er
werbung von Actien, theils durch Verzinsung ihrer Bankhasten. 
An der gesetzlich bestehenden Verbindung der Herzogthümer zur 
Nationalbank konnte aber dadurch nichts geändert wcrder, sie 
bestand vielmehr nach wie vor und hätte in Gemäßheit des eben 
angezogenen Patents nur aufgehoben werden können, wenn 
sämmtliche Grundeigenthümer der Herzogthümer nach der
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ihnen gelassenen Wahl, entweder durch Abbezahlung ihrer Bank
haften gänzlich aus der Bankverbindung getreten, oder an daS 
Bankinstitut in Altona mit ihren Bankhaften übergegangen seyn 
würden. Die Herzogthümer standen einmal, wie gezeigt, in ih
rer Gefammtheit mit dem Königreich Dänemark zur Bank in 
Verbindung und dadurch, daß einige Grundeigenthümer der 
Herzogthümer aus dieser Bankverbindung heraustraten, konnte 
das Verhältniß der übrigen Grundeigenthümer der gedachten 
Herzogthümer, welche Interessenten der Nationalbank verblieben, 
und folgeweise der Herzogthümer in ihrer Gefammtheit, soweit 
namentlich voll den Vortheilen der Bank für das Gemeinwohl, 
wohin wir insbesondere die Filial-Jnstitute rechnen, die Rede 
war, nicht verändert werden. Zwar konnte jeder Grundbesitzer 
in den Herzogthümern in Gemäßheit des allegirten Patents vom 
4. Ju li 1818, fü r sich entscheiden, ob er aus der Bankverbin
dung heraustrcten wollte, oder nicht, und falls sämmtliche Grund
eigenthümer durch freie Wahl ihre Bankverbindung aufgeben 
würden, war die Bankverbindung der Herzogthümer zur National
bank aufgehoben, allein die Entscheidung einzelner Grundcigen- 
thümer hatte auf das Rechtsverhältniß der Herzogthümer in ih
rer Gefammtheit keinen Einfluß. Konnte z. B. ein einziger 
Grundeigenthümer, der austrat, über das Schicksal allerübrigen, 
die ihre Bankverbindung nicht aufgeben wollten, entscheiden? 
Konnte ein einziger Grundbesitzer auf solche Weise die den Her
zogthümern nach der Octroi der Nationalbank in Aussicht ge
stellten Fiilialanstalten der Bank, rechtlich verhindern, und da
durch die Herzogthümer der mit solchen Instituten verbundenen 
bedeutenden Vortheile verlustig machen? Es ist in dieser Be
ziehung durchaus irrelevant, ob die Mehr- oder Minderzahl der 
Grundeigenthümer in den Herzogthümern Interessenten der Na
tionalbank verblieben sind, denn es ist in solcher Hinsicht überall 
kein Normal in dem augezogenen Patent gegeben worden; nur 
das Austreten sämmtl i  cher Grundeigenthümer der Herzogthü
mer ans der Bankverbindung war für das bisherige gesetzliche 
Verhältniß derselben zur Nationalbank entscheidend. Eine ent
gegengesetzte Ansicht würde offenbar mit dem mehr allegirten Pa
tent selbst in Widerspruch gerathen. Wie gezeigt worden, be
ruhte der Austritt jedes einzelnen Grundeigenthümerö der Her
zogthümer aus der Bankverbindung, in Gemäßheit des Patents, 
durchaus auf freier Wahl, hinfolglich konnten auch sämmtliche 
Grundeigenthümer in den Herzogthümern Interessenten der Na
tionalbank, nach wie vor, verbleiben. Und doch würde man 
annehmen müssen, daß die Grundbesitzer der Herzogthümer, ohne 
Ausnahme, durch das Patent vom 4. Ju li 1818 unfreiwillig
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aus der bisherigen Bankverbindung herausgestoßen feyn würden, 
wenn man nicht lediglich den Austritt sämmtlicher Grund
besitzer der Herzogtümer auf das bisherige Rechtsverhältniß 
der Letzteren zur Bank als entscheidend gelten lassen wollte. 
Das angezogene Patent ist mit der Oetroi unter einem Dato, 
dem 4. Ju li 1818, Allerhöchst erlassen worden. Zur Zeit der 
Erlassung der Octroi war es also mit Gewißheit nicht voraus- 
zusehn, ob auch nur ein einziger Grundeigentümer in den Her
zogtümern seine bisherige Jnteressentschaft zur Bank aufgeben 
würde. Die Octroi mußte also, wenn man nicht die rechtliche 
Bedeutung des Patents vom 4. Ju li 1818 außer Augen setzen 
wollte, auch für den Fall berechnet sepn, daß sämmtliche Grund
eigentümer der Herzogtümer nach wie vor Bankinteressenten 
verbleiben würden, und das ist die Octroi denn auch. Der § 6 
der Octroi vom 4. Ju li 1848 verfügt:

Daß der Grundfonds der Bank aus sämmtlichen der Ncichsbank in 
Dänemark beigelegten Bankhaften in den städtischen Gebäuden, sowie 
denjenigen Gebäuden auf dem Lande, welche in Folge der Verord- 
nung voin 1. Oct. 1802 mit ersteren in eine Classe gesetzt sind; aus 
'/« der Bankhaften vom Land und Zehnten in Dänemark; aus den 
von der Reichsbank, theils durch Einbczahlung der Bankhaftcn. theilS 
auf andere Weife erworbenen Activen und Förderungen, dem Bank
gebäude und dem gesummten Inventarium der Bank; auS allem, 
was durch freiwillige Subscription an die Bank eingelicfert werde; 
aus den B a n k h a f t e n  d e r j e n i g e n  U n t e r t h a n c n  i n  den 
He r z o g t h ü i n e r n  S c h l e s w i g  und Ho l s t e i n ,  welche i n 
Ue be r e i n s t i mmung  m i t  dem P a t e n t e  vom sel ben D a t o  
sich dah i n  e r k l ä r en ,  daß sic I n t e r e s s en t e n  d c r N a t i o n a l -  
bank b l e i ben  w o l l e n ;  aus einer jährlichen Einnahme von °/« von 
dem Belaufe der Bankhaftzinsen für Land und Zehnten in Däne
mark. so lange bis alle jetzt coursircnde Rcichsbankzcttcl dadurch ein- 
gezogen worden; und auS demjenigen, welches aus den Herzogtü
mern von denjenigen einkomme, welche aus eine der in dem Patent 
vom selben Dato vorgeschricbcnen Arten sich von ihren Verpflich
tungen gegen die Reichöbank auslöscn, bestehe; 

und der § 11 der Octroi bestimmt in Ansehung der Actienair- 
gerechtigkeit, daß an der Ausbeute der Bank als Bankinteres
senten unter den näher in diesem § bestimmten Bedingungen 
Theil nehmen:

alle Besitzer der städtischen Gebäude und der Gebäude auf dem Lande 
in Dänemark; alle Besitzer von Land und Zehnten in Dänemark für 
den sechsten Theil ihrer Bankhaft, sowie auch für den 'V« Theil ihrer 
Bankhaft, wenn sie das Capital ihrer Bankhaft auck für de V« 
einbezahlt; a l l e  d i e j e n i g e n U n t c r t h a n e n  in denHer zoc t hü -  
m e r n , welche den B e l a u f  i h r e r  B a n k h a f t  an di e J a n k  
bezah l t  haben,  sowie auch d i e j e n i ge n  dersel ben,  welche 
sich nach der  i hnen  in dem P a t e n t  vom selben D a t e  ge
gebenen W a h l  e r k l ä r en ,  baß s i eBan k i n t e r e s s en t e n  N e i 
den w o l l e n ;  diejenigen der erwähnten Besitzer von Grundngen- 
thum, deren entweder bezahlte, oder noch nicht eingelös'tc Barkhaft
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weniger als 100 Rbth. S ilber beträgt, wenn sic bis auf 100 Rbth. 
zulegcn wollen; diejenigen, welche sich mit mehreren kleinen Summen 
zu einer solchen Summe vereinigen wollen.

Sind nun aber die Herzogthümer in ihrer ursprünglichen Ver
bindung mit Dänemark zur Nationalbank verblieben, wie recht
licher Benrtheilung nach demzufolge unzweifelhaft erscheint, so 
findet die Octroi folgeweise auch auf die Herzogthümer Anwen
dung, namentlich ist die Nationalbank berechtigt, in Gemäßheit 
ihrer Octroi Bankeinrichtungen, namentlich die Allerhöchst 
bewilligten Filiale in den Herzogtümern anzulegen. Zu 
demselben Resultate gelangt man, wenn auch nur die That- 
sache in Erwägung gezogen wird, daß die Nationalbank Grund- 
Interessenten in den Herzogtümern habe, denn wo die National
bank ihre Grund-Interessenten hat, da ist selbstverständlich auch 
ihre Octroi gültig. Im  völligen Einklang mit unserer Aus
führung steht den nun auch der 8 57 der Octroi, in welchem 
der Bank die Berechtigung, Filiale anzulegen, ertheilt wird, 
welcher also lautet:

"E s  so l l  d e r N a t i o n a l b a n k ,  sowi e eS der  Re i chsbank  er» 
l a u b t  wa r ,  »erstattet scpn, Filial-Einrich tungen auße r ha l b  K o 
penhagen anzulegen; in diesem Fall soll aber der Vorschlag der 
Bankvcrwaltung Uns zu Unserer allerhöchsten Approbation vorgclcgt 
werden, ehe etwas in dieser Rücksicht ausgefuhrt wird.--

Osseiibar ist ebenfalls auch hier der Fall vorgeschn, daß sämmt- 
liche Grundeigentümer in den Herzogthümcrn nicht ans ihrer 
bisherigen Verbindung zur Bank austreten würden. Traten sie 
ohne Ausnahme insgesammt ans der Bankverbindung, so konnte 
natürlich die Nationalbank hier keine Filial-Jnstitute anlegen, 
thaten sie das aber nicht, so sollte der Nationalbank dies Recht 
und den Herzogtümern der Vortheil Vorbehalten werden. So 
scheint uns wenigstens die fragliche Redactionswendung nur 
erklärlich. Sollte dadurch, wie namentlich Herr Prof. Rav i t  
in seinem Aufsatz in den „Neuen Kielern Blättern" meint, nur 
verfügt worden seyn, daß die Nationalbank nur in Dänemark 
Filiale anzulegen berechtigt sey, so würde der Ausdruck „Däne
mark" auch gewählt und nicht der sonst durchaus ungebräuch
liche, ganz allgemeine Ausdruck „außerhalb Kopenhagen" ange
wandt worden seyn. Es dürfte unsere Auslegung des angezo
genen 8 57 auch noch dadurch unterstützt werden, daß in dem 
correspond irenden 8 15 der Fundatiou der Reichsbank vom 
5. Januar 1818, in welchem der Bank die Berechtigung zur 
Anlegung von Filial-Jnstituten ertheilt wird, die Herzogthümer 
ausdrücklich genannt werden, und derNationalbank in dem angezo
genen 8 57 der Octroi die Berechtigung zur Anlegung von Filialen 
ertheilt wird, „so wie es der Reichsbank erlaubt  war" .



Unserer Ausführung, daß die Nationalbank zur Anle
gung von Filial-Jnstituten in den Herzogtümern in Gemäß
heit ihrer Octroi rechtlich befugt sep, steht denn auch nicht der 
8 42 der Octroi entgegen. Der in dem gedachten 8 42 ge
brauchte Ausdruck „Dänemark", ohne Nennung der Herzogthü- 
mer, worauf der Hr. Prof. Navit in feinem vorher erwähnten 
Aufsatze so entschieden Gewicht legt, hat unserer Ansicht nach 
für die gegenteilige Behauptung gar keine rechtliche Bedeu
tung. In  dem bezüglichen § 42 der Octroi ist nur davon die 
Rede, daß die Nationalbank das einzige Institut in Dänemark 
sepn solle, welches repräsentative Zahlungsmittel auszugeben be
rechtigt sep. Selbstverständlich konnten hier also die Herzog
tümer nicht genannt werden, weil bereits durch das vorange
zogene Patent, vom 30. Ju li 1813 ad § 5, Silbermünze als 
einziges Zahlungsmittel in den Herzogtümern eingeführt wor
den war. Daß aber in Gemäßheit des angezogenen Patents, 
vom 30. Ju li 1813, Silbermünze als Zahlungsmittel hier ein
geführt worden, hatte auf das Verhältniß der Herzogtümer 
zur Nationalbank durchaus keinen weiteren Einfluß, denn wie 
schon vorher gezeigt worden, verfügt dies Patent ausdrücklich, 
daß desungeachtet die Herzogtümer in ihrer bisherigen Bank
verbindung mit Dänemark verbleiben sollten.

Jedenfalls gehört die Dankangelcgcnheit nicht vor dem Rath 
der Stände. Der 8 4 des allgemeinen Gesetzes, wegen An
ordnung von Provinzialständcn in den Herzogtümern Schles
wig und Holstein, vom 28. Mai 1831, welcher den Wirkungs
kreis der Stände normirt, lautet wörtlich:

Rücklicht auf die im § 2 enthaltenen Bestimmungen werden 
W ir d ie  E n t w ü r f e  solcher a l l g e m e i n e n  Gesetze,  welche 
Beränderuugeu in den Personen nnd Eigenthumörechten und in den 
Steuern und öffentlichen Lasten zum Gegenstände haben, den Stände^ 
Versammlungen zur Bcrathung vorlegen lassen. - 

I n  dem vorliegenden Falle ist nun aber überall von keinem 
allgemeinen Gesetz, noch viel weniger von einem solchen die 
Rede, welches Veränderungen in den Personen und Eigentums
rechten und in den Steuern und öffentlichen Lasten zum Ge
genstände hat. Haben also die Stände sich unaufgefordert in 
diese Angelegenheit gemischt, so ist dies unbeikommend, un
zeitig geschehn; wie jedes menschliche Urtheil, ist übrigens auch 
der Rath der Stände nicht unfehlbar, — wir haben dies bei 
Berathung und Begutachtung der Zollverordnung gesehn.

acl 3. Eben so wenig stehn demnach beim Jnslebentreten 
der Filialbank Rechtsfragen zur Erörterung; die Rechte und 
Verpflichtungen der Bank sind durch die Octroi und die Kö
nigliche Concession, vom 4. Ju li 1840, festgesetzt und geordnet.
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D ie  Königliche Concession, vom 4 .  J u l i  1 840 , lautet folgcnder- 
m a a ß e n :

S e .  M ajestät der König genehmigt allcrgnädigst:
1 )  den allerunterthänigsten Vorschlag der N ationalbank- 

v e rw altung :
daß die N ationalbank  in Copenhagen eine F il ia l-  
bank in F lensbu rg  errichten möge, die a l s  ein der 

> . gedachten Nationalbank  untergeordnetes Bankinsti
tut dazu berechtigt scyn solle, Ernschüsse anzuneh- 
men, Anleihen gegen Faustpfänder zu bewilligen, 
D iscon t i rungen  uud Käufe und  Verkäufe v o n '  
Wechseln zu besorgen, Folien zu eröffnen und D e 
posita zu em pfangen , Alles mit den besonderen 
Gerechtsamen und Verpflichtungen, welche in der 
O ctro i  und dem Reglement der N a tio n a lb an k  be
gründet sind; daß die N a tionalbank  ein der ge
nannten  Filialbank untergeordnetes Comtoir in 
R endsburg  errichten möge, w enn  sie ein solches 
für wünschenswerth und reichlich erachten sollte;

2 )  legt allergnädigst der D irection  der N a tio n a lb an k  auf, 
durch den Königlichen Bankcommissair m it einem n ä 
heren allerunterthänigsten Bericht einzukommen, bevor 
die Filialbank in Wirksamkeit t r i t t ,  damit das  desfalls  
Erforderliche durch ein P la c a t  bekannt gemacht w er
den k ann ;

3 )  autorisirt allcrgnädigst den Königl. Bankcommissair, zu. 
veranlassen, daß die Generalpostdircction sobald wie 
möglich ein alleruntcrthänigstes Bedenken abgebe, über 
den Antrag  der N a tiona lbankverw altung ,  daß ih r eine 
Por tom oderation  bei allen Versendungen zwischen dev 
B an k  und den verschiedenen Bankinstituten und ;wt> 
scheu den Letzteren un ter  e inander, wenn sie bestimmt' 
sind, für Versendungen zwischen der B an k  und denr 
Bankcomtoir in A a r h u u s ;

4 )  befiehlt allcrgnädigst, daß der vereinigten B a n k v c rw a l -  
tung  der N ationalbank zu erkennen gegeben werde, 
daß' S e .  Majestät in nähere E rw ä g u n g  ziehn werde, 
ob und unter welchen B ed ingungen  eine militain'fche 
Bewachung der Gebäude der Bankinsti tute bewilligt 
werden könne, wenn die D irection  der N a tiona lbank  
durch den Königl. Bankcommissair al lcrunterthänigst  
den Wachthalt anfg iebt,  der durch B ew achung  der 
Bankgcbäude erforderlich sepn möchte.
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Die einzelnen mit Rücksicht auf die Ausführung hiernach nöthi- 
gen Vorschriften gehören lediglich in das Gebiet der leitenden 
Administration.

M it welchem Rechte daher der Stadt Flensburg in Bezie
hung auf die vorliegende Angelegenheit Gesinnungslosigkeit vor
geworfen und behauptet wird, daß Flensburg geflissentlich das 
Panier der Gesinnungslosigkeit aufgefteckt habe, um auf diese 
Weise einige vermeintliche Vortheile zu erringen, mag jeder Un
befangene entscheiden. Es kann unserer Meinung nach der Stadt 
Flensburg präjudiciel nicht angerechnet werden, daß sie sich der 
künstlich hervorgerufenen theilweisen politischen Bewegung, wie 
sie sich in neuerer Zeit in den Herzogthümern gezeigt, nicht an- 
geschlossen hat; daß sie sich nicht durch Schleswig-Holstein's 
Hohepriester und Schriftgelehrten, durch Bibelsprüche und rabu- 
listischen Bombast re. mystificiren läßt. Die anscheinende isolirte 
Stellung der Stadt Flensburg bei den augenblicklichen politischen 
Wirren in den Herzogthümern wird im Gegentheil der Stadt 
Flensburg dereinst einen ehrenvollen Platz in der Geschichte an
weisen. Wenn man auch von der einen Seite noch so fest be
hauptet, die jetzige politische Bewegung sep im Schooße des 
Volks entstanden,' sep aus der Masse des Volks hervorgegangen; 
wenn man auch noch zehn mal zehn Städtedcputationen in's 
Werk setzen sollte, wir lassen uns dadurch in unserer Überzeu
gung nicht irre machen. Nur durch die Bestrebungen Einzelner 
sind die politischen Bewegungen hervorgerufen worden und sie 
werden daher bei dem gesunden Sinn des Schleswig-Holsteini
schen Volks bald ihr Ende erreicht haben. Die Bestrebungen 
haben auch bei Weitem nicht den Anklang im Volke gefunden, 
den man von gegnerischer Seite behauptet, dies beweist schon 
die geringe Theilnahme, welche die projectirte Landesbank im 
Volke findet; man lese unter anderm nur in dieser Beziehung 
die in No. 37 des Jtzehoer Wochenblatts veröffentlichen herz
zerreißenden Annoncen. Nur von Seiten der modernen Schles
wig-Holsteiner wird die feste Haltung Flensburg's, als der größ
ten Stadt des Herzogthums Schleswig, verdammt, von keinem 
der übrigen Bewohner der Herzogthümer. M it den Flensbur
gern weiß die Mehrzahl der Bewohner der Herzogthümer sehr 
wohl, daß Revolutionen und politische Bewegungen nicht für 
das Volk geschaffen sind, daß sie, wie die Geschichte a l l er  
Staaten lehr t ,  nu r  von Einzelnen ausgebeutet  
werden.

Flensburg betrachtet vernünftigerweise das Institut der Fi- 
lialbank aus rein mercantilischem Gesichtspunkte, und so ist der 
große Nutzen des Instituts unverkennbar. Die Bank befördert
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durch Anleihen und Discontiren zur Erleichterung der Produc
tion des Handels und der Umsätze, in Gemäßheit des § 5 der 
Octroi, den Geldumlauf, wirkt auf kräftige Weise dem auf Han
delsplätzen von einiger Bedeutung mehr oder weniger vorkom
menden Geldwucher entgegen, wenn sie denselben bei ihrem 
Jnslebentrcten, wie anzunehmen seyu dürfte, nicht sofort gänz
lich zerstören sollte. Es ist daher ganz natürlich, daß Handels
plätze, wie namentlich Flensburg, sich für die Filialbank ver
wenden, und daß auch von Holsteinischer Seite, der Stadt und 
dem Amte Rendsburg, in den Jahren 1837 und 1839 Schritte 
geschehn sind, um ein so wohlthätiges Institut zu erlangen. 
Sehr irren würde man sich aber, wenn man annehmen wollte, 
die Bank sey, in Hinsicht auf Flensburg, in Verbindung mit 
dem dieser Stadt verliehenen Wcchselrecht nur für den Handels
stand geschaffen; die Bank sowohl als das Wechselrecht sind 
dem gedeihlichen Fortkommen jcdeü Gewerbes förderlich, und 
man mag von der einen Seite noch so viele Scheingründe da
gegen anführen, die so eben behauptete Thatsache ist und bleibt 
wahr. Um dies zu beweisen, halten wir es anr richtigsten, die 
praktische Erfahrung zur Hand zu nehmen, eben weil sie am 
solidesten ist und am leichtesten verstanden wird. Unbestritten 
verdankt die weltberühmte Stadt Hamburg ihren Wohlstand 
hauptsächlich der Hamburger Bank. Nun ist es aber gewiß, 
und Jeder, welcher daran zweifelt, kann sich durch eigne An
schauung davon überzeugen, daß nicht allein der Hamburger 
Handelsstand, sondern jeder Hamburger gewerbtreibende Bürger 
die günstige Einwirkung der Bank auf sein Geschäft zu schätzen 
weiß. Es werde der Hamburger gewerbtreibende s. g. kleine 
Bürger, Handwerker w. befragt, ob er es seinem Interesse an
gemessen halte, daß die Bank aus seiner Vaterstadt entfernt 
werde, und er wird mit einem entschiedenen Nein antworten. 
Welche Gründe führt man denn auch in mercantilischer Hinsicht 
gegen daö Jnslebentrcten der Filialbank in Flensburg, in Ver
bindung mit dem dieser Stadt verliehenen Wechselrecht an? Die 
Bank ist kein fühlendes Individuum, sagt Herr Rönnenkamp. 
Ganz richtig, das soll sie und das kann sie ihrer Bestimmung 
nach in dem Sinne nicht sepn, den Herr Rönnenkamp meint. 
Das ernste Gcschäftsleben ist überall keine Sache des Gefühls. 
Der reelle, rasche Geschäftsverkehr ist bedingt durch prompte 
Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen, durch promptes 
Worthalten. Was nützt mir als Geschäftsmann ein fühlendes 
Individuum, das mir im Geschäftsverkehr sein Versprechen nicht 
hält und mich dadurch in die dringendste Verlegenheit führt? — 
Welches Gefühl haben denn aber auch die Geldwucherer, wenn
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sie ihrem Debitor eine kurze Frist, außer der verabredeten ge
bend — Die Bank ist reell und solide, die Bank erfüllt prompt 
ihre eingegangenen Verpflichtungen, die Bank ist jedem 
reel len Geschäf tsmann,  der Geld braucht,  sep er 
K a u f m a n n, Handwerker  oder sonst bürger l icher Ge
werbetreibender,  zugängl ich, was die fühlenden Ind iv i
duen, die Geldmänner, nicht immer sind, und grade dadurch 
wirkt die Bank so günstig auf den öffentlichen Verkehr ein. 
Uebcrdies ist cs bekannt, daß die Nationalbank, soweit cs sich 
mit ihrer Bestimmung vereinigen läßt, Humanität übt. Jede 
menschliche Einrichtung hat ihre Schattenseiten, und das haben 
natürlich Filialbank und Wechselrecht auch, obgleich weniger, 
wie manche andere menschliche Einrichtung, die darum doch be
steht und bestehn muß. Wenn z. B. Herr Rönnenkamp sagt, 
die Herren A. B. C. 1). können durch leichtsinnige Wechsel
reiterei ihren Ruin herbcisühren, so muß diese Möglichkeit zu- 
gegebcn werden. Die Herren A. B. C. 1). können aber eben 
so wohl durch leichtsinnige Processe ihr Vermögen einbüßen; 
soll nun aber darum der ganzen Justiz, deren Handhabung 
durch das Zusammenleben civilisirter Völker bedingt ist, das 
Todesurtheil gesprochen werden? Es kann bei menschlichen Ein
richtungen hier vorliegender Art nur zur Frage stehn, ob die 
Vortheile die Schattenseiten überwiegen, und das thun sie bei 
der Filialbank und dem Wechselrecht bei Weitem.

Im  Grunde ist es auch nur der Name, der bei den Geg
nern der Filialbank, den modernen Schleswig-Holsteinern, An
stoß erregt; man will von gegnerischer Seite im Grunde eben
sowohl die Bank, man verkennt den großen Nutzen derselben 
keineswegs, allein sie soll nicht Filialbank heißen und soll vollends 
nicht won der Nationalbank abstammen. Man führt dafür an, 
das Geld gehe aus dem Lande, komme den Actiouairen zu Gute. 
Das eine aber ist in.dem Sinne, worin es von den Gegnern 
der Filialbank hervorgehobcn wird, eben so verkehrt, als das 
andere. Den Haupt  nutzen der Bank ,  die Er le i chte
rung der P r o du c t i o n ,  des Handels und derUmsätze 
genießt  das Land; der Minder-Nutzen, die Ausbeute, wird 
nur den Actiouairen zu Theil. Den Hauptnutzen der Filialbank 
haben also schon von selbst die Herzogtümer (insbesondere 
die Stadt Flensburg), und von ihrem Willen lediglich ist es 
abhängig, auch an dem Minder-Nutzen durch Erwerbung von 
Bankaetien Theil zu nehmen, um au f solche Weise den 
ganzen V o r t h c i l  der F i l i a l bank  im Mehr  wie im 
M i n d e r  zu gewinnen.  Für jeden Schleswig-Holsteiner 
sind zu jeder Zeit Aktien der Nationalbank für den gangbaren
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Börsenpreis zu haben. Immer aber ist und bleibt die Actien- 
Ausbeute bei Weitem der Mindernutzen der Bank; sie ist bei 
der Nationalbank unbestimmt und wird schwerlich je höher, als
zu 4 bis 5 pCt im Jahr kommen. Ucberall ist es von den
Gegnern der Filialbank ein schlagender Widerspruch, der Filial- 
bank den Stab zu brechen, während man bemüht ist, dastelbe
Institut unter dem Namen einer Schleswig-Holsteinischen Lan- 
desbank zu errichten, als ob Hier der Name entscheidend für die 
Sache wäre.

Prüfen wir nun die ferneren Andeutungen des Herrn
Bremer gegen die Bank. Es wird von ihm hcrvorgehoben:

A. daß die Bank unter einer Direction in Copenhagen 
stehe; daß sie mit bedeutenden Geldkräften und Privilegien 
versehn sey.

Waö mit der, ohne weitere Ausführung hingeworfenen Acu- 
ßerung, daß die Direction der Nationalbank in Copenhagen 
fey, eigentlich gesagt werden soll, ist uns nicht recht klar. Der 
Aufenthaltsort der Direction der Nationalbank ist für die Sache 
irrelevant, oder wird schon das Schleswig-Holsteinische National
gefühl verletzt, wenn nur von Copenhagen die Rede ist? Der 
Sitz' der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Kanzlei, der Rente
kammer, ist auch in Copenhagen, ohne daß man von Schleswig- 
Holsteinischer Seite bisher Anstoß daran genommen hätte. Die 
Bank wird stride nach ihrem Statut verwaltet, die Direction 
hat durch die That gezeigt, daß sie ihrer Aufgabe gewachsen ist, 
und so kann cS durchaus einerlei seyn, ob sie sich in Copen
hagen, oder ui den Herzogtümern befindet. Daß nun aber 
die Bank mit bedeutenden Geldkräften und Privilegien verfehlt 
ist, spricht ja grade für das Flensburger Filial. Je mehr Geld- 
kräfte, wie bereits gesagt, einer Bank zur Verfügung stehn, 
desto zuverlässiger ist sie, in desto größerem Umfange kann sie 
ihrem mercantilischen Zweck entsprechen; und grade die Privi
legien der Nationalbank sichern, wie vorher dargethan worden, 
ihre Unabhängigkeit. Zeugt es nicht von einem engherzigen' 
Kastengeist,,, wenn gegnerischer Scits bei dieser Gelegenheit her- 
vvrgehoben wird, daß die Filialbank das Disconto-Geschäft in 
Flensburg durch Herabsetzung desselben an sich ziehn und da
durch Einzelnen in Flensburg einen Gewinn entzieh11 werde, 
den sie bisher auf Kosten des Gemeinwohls bezogen haben? 
Grade ist es eine große Lichtseite der Bank, daß sie durch An
leihen und Discontiren zur Erleichterung der Production, des 
Handels und der Umsätze den Geldumlauf befördert, und auf 
kräftige Weise dem auf Handelsplätzen von einiger Bedeutung 
mehr oder weniger vorkommenden Geldwucher entgegen wirkt
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u n d  denselben gänzlich zerstört.  J e  bedeutender n u n  der Ge» 
w i n n  ist, den E inzelne  in  F l e n s b u r g  a u f  Kosten des G a n z e n  
a n  D i s c o n t o  b ish e r  genossen haben ,  desto größere  E m p fe h lu n g  
f ü r  die B a n k .  W ahrl ich  ist es ein schlechter T ro s t ,  w e n n  für 
den  b ish e r ig en  hohen D i s c o n t o  angeführt  w i rd ,  d aß  der d e s 
fällige G e w i n n  in  F l e n s b u r g  geblieben sey. D i e  A usbeute  de r  
B a n k  w ird  a l le rd in g s  den A c t io n a iren  zu T h e i l ,  a lle in  die A u s 
beute ist, w ie  schon v o rh e r  a u s g e fü h r t  w o rd en ,  de r  M in d e r -  
Nutzen der B a n k ;  den H a u p tn u tz en  de r  F il ia lbank ,  die Erleich
te ru n g  de r  P r o d u c t io n ,  des H a n d e l s  un d  der Umsätze, genießt,  
wie  bemerkt, d a s  L and ,  vorzugsweise  die S t a d t  F l e n s b u r g ,  und  
überdies  kan n ,  wie  a u s g c fü h r t ,  jeder B e w o h n e r  d e r  Herzog- 
th ü m er  A c t io n a i r  und  I n te re s se n t  der N a t io n a lb an k  w erden  und  
a n  der A u sb eu te  T h e i l  nehm en .  E in e  vage B em erk u n g  ist es 
endlich, w e n n  behauptet  w i r d ,  die B a n k  könne jeden K a u f m a n n ,  
d e r  nicht erhebliches V e rm ö g en  besitze, jeder Zeit  kreditlos machen. 
D iese  yhne  w eite re  B e g r ü n d u n g  h ingew orfene  A eu ß e ru n g  scheint 
n u r  d a r a u f  berechnet zu seyn, den m inder  begüterten K a u fm a n n  * 
v o n  der B a n k  abzuschrecken. D ie  B a n k  v e rr inger t  nicht den 
Cred it  der m in d e r  begüterten  K auf leu te ,  sondern sie hebt ihn.  
G r a d e  durch die B a n k  w i rd  es dem m inder  begüterten reellen 
K a u f m a n n  möglich gemacht, Geschäfte a u szu fü h ren ,  die e r  sonst 
w eg en  m a n g e ln d e n  augenblicklichen F o n d s  den begüter ten  Kauf# 
leuten  überlassen m ußte .  W i r  haben bereits  a u sg e fü h r t ,  daß  
die B a n k  jedem reellen G e sc h ä f tsm a n n ,  sep er K a u f m a n n ,  H a n d 
werker oder sonst bürgerlicher Gewerbetre ibender  zu jeder Z e i t  
zugänglich sey, w a s  bekanntlich die G e ld m ä n n c r  nicht immer 
sind. Gesetzt n u n ,  es zeigt sich fü r  den m inder  begüterten K au f
m a n n  G eleg en h e i t ,  m it  bedeutendem V o r th e i l  eine Q u a n t i t ä t  
W a a r e n  gegen B a a r z a h l u n g  anzukaufen ,  er h a t  aber nicht a u 
genblicklich den F o n d s  dazu ,  jedoch die entsprechende S u m m e  x 
nach kurzer Z e i t ,  vielleicht a m  nächsten T a g e  sicher zu erheben. 
I s t  n u n  die B a n k  d a ,  so kann  ihm ohne  Schwierigkeit  sofort 
geholfen  w erden .  O d e r  beispielsweise noch ein a n d e re r  Fall. 
E s  käuft der kleine K a u f m a n n  von  dem größeren  eine P a r t h i e  
W a a r e n  ohne Wechsel a u f  2  M o n a t  C red i t ;  nach A b lau f  der 
2 M o n a t e  co n v en i r t  ihn  aber  nicht woh l  die Z a h lu n g ,  er stellt 
d a h e r  einen Wechsel a u s ,  dessen V a l u t a  der vermögendere K a u f 
m a n n  sofort bei der B a n k  erheben kann ,  un d  ihm ist geholfen, 
e r  h a t  o hne  Z a h l u n g  seinen Credit  e rha l ten ,  den er sonst viel
leicht v e r lo ren  hab en  würde .  D a ß  er aber endlich auch e inm al 
Z a h l u n g  leiste, ist doch w o h l  gan z  na türl ich ,  denn wer a l s  K a u f 
m a n n  d u rch au s  z a h lu n g su n fä h ig  ist, kann weder ohne noch m it  
B a n k  sein Geschäft  fo r t fü h ren .  D a ß  die B a n k  indeß auch



—  17 —

gemißbraucht werden kann, ist in der Natur der Sache begründet 
und wir haben es auch bereits vorher zugegeben; jede mensch
liche Sache kann dies. Der Chinesische Thee (um mit unferm 
Gegner populaire Vergleiche anzustellen) ist, mäßig genossen, 
der Gesundheit der meisten Menschen zuträglich; man trinke 
aber an einem Tage 10 Kannen davon und man wixd sich 
wahrscheinlich sehr übel befinden. So auch in Beziehung auf 
das Verhältniß der minder begüterten Kausleute zur Bank. 
Kann ein solcher Kaufmann nach Verlauf einer gewissen Zeit 
nur über 100»$ disponiren und er stellt desungeachtet einen 
Wechsel auf 1000»$ aus, so befindet er sich beim Ablauf der 
Zahlungsfrist ebenfalls übel. Schwindeleien passiren indeß ohne 
Bank und Wechselordnung eben so wohl, als mit denselben. 
Für den retten Kaufmann, Handwerker oder Gewerbetreibenden 
sind Bank und Wechselrecht sehr nützlich und Schwindler kön
nen nicht in Betracht kommen, deren uns denn auch, wie wir 
mit Vergnügen bemerken, keine in der Stadt Flensburg bekannt 
sind. Grade in einer so großen Handelsstadt, wie Flensburg, 
die im kaufmännischen Verkehr ganz allgemein den wohlver
dienten Ruf der Solidität genießt, wird die Bank einen un
endlich großen Nutzen stiften.

B. Demnächst wird die Ausgabe der Zettel gegen die 
Bank herausgestellt.

Das ist nun das gewöhnliche Zerrbild, welches die Schleswig- 
Holsteiner als Schreckmittel gegen die Filialbank auszubeuten 
suchen, obwohl begründet in solcher Hinsicht gar keine Besorg- 
niß rege werden kann. Als gezwungenes Zahlungsmittel kann 
die Bank, wie gezeigt, ihre Zettel in den Herzogthümern nicht 
ausgeben, da durch das Patent vom 30. Juli 1813 Silber
münze als einziges Zahlungsmittel in den Herzogthümern einge
führt worden ist, und als nicht gezwungenes Zahlungsmittel 
sind die Zettel der Nationalbank von Kaufleuten, namentlich in 
Flensburg, im kommerziellen Verkehr lange schon benutzt wor
den, ehe man an das Filial gedacht hat. Auf den kommerziellen 
Verkehr wird sich denn auch beim Jnslebentreten der Filialbank 
die Coursirung der Zettel nach wie vor beschränken; wer die 
Zettel nicht in Zahlung annehmen will, der kann solches recht
lich verweigern. Aber selbst wenn die Zettel hier in größeren 
Umlauf kommen sollten, was übrigens gar nicht zu erwarten 
steht, da sie jetzt schon in Dänemark so rar sind, daß der Kauf
mann sie sich kaum anders als mit Agio verschaffen kann, so ist 
für die Herzogihümer bei den reichen Fonds der Nationalbank 
keine Gefahr dabei, um so weniger, da der Zeitpunkt nicht 
ferne liegt, wo die Nationalbank ihre Zettel für realisabel
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erklären kann. S obald  aber die B ank ihre Zettel für realisa
bel erklärt ha t, kann und muß sie selbige zu jeder Zeit gegen 
baares S ilb e r einlösen; d i e s  m u ß  sie h i e r  i n  d e n  H e r -  
z o g t h ü m e  r n ,  wo die Zettel a ls nicht gezwungenes Z ah lu n g s
mittel gelten , schon  s o f o r t  b e i m  J n s l e b e n t r e t e n  d e r  
F i l i a l b a n k .  D aß  daher beim Jnslebentreten  der Filialbank 
die S peciesthaler nach Dänem ark wandern sollten, ist so wenig 
zu befürchten, a ls  daß die Schleswig-Holsteiner durch die jen
seits vorgestellte Pulverm ühle in die Luft gesprengt werden. 
A ls verunglückt muß auch die B erührung der Zeitperiode von 
1813 angesehn werden. D ie durch den allgemeinen Nothstand 
ganz D eutschland's auch für D änemark und die Herzogthümer 
herbeigeführte unglückliche Zeitperiode von 1813 ist grade durch 
die kräftige M itw irkung der N ationalbank gelöst worden, und 
zu einem I n s t i tu t ,  d as un ter so kritischen Umständen seine 
schwierige Aufgabe so würdig gelöst hat, darf man doch wohl 
gegenwärtig unbedingtes V ertrauen  hegen. —  Wie steht es nun 
aber dahingegen mit den Zetteln der projectirten Landesbank? 
D er G rundfond dieser B ank soll au s  1 M illion T ha le r gebil
det und dagegen sollen 3 b is 4  M illionen Zettel ausgegeben 
w erden; ein V erhältn iß , das einen Zweifel an der S o lid itä t 
der B ank von vorne herein erlauben wird. Gesetzt nun  aber, 
die 3 b is 4  M illionen Zettel sind ausgegeben und die B ank 
kann a lsdann  nicht bestehn, haben w ir nicht grade dann die 
jenseits hervorgehobene „Gcfchichte von 1812 und 1 8 1 3 "?  O b 
gleich ein solches Ereigniß bei der Nationalbank, die auf dem 
P u n c t steht, ihre Zettel für realisabel zu erklären, außer dem 
D enkbaren liegt, so ist grade die Furcht vor einem solchen E r 
eigniß bei der projectirten Landesbank mit ihrem 1 M illion 
FondK und 3 bis 4  M illionen  Zettel keine leere! W ürde die 
Schleswig-Holsteinische Landesbank nicht auch ein Werk von 
Menschen seyn? D ie D irection  der Nationalbank hat sich be
w ährt, kann m an dasselbe von der B ankverw altung der p ro 
jectirten Landesbank Vorhersagen? Aber selbst wenn die Landes
bank auch noch so gut adm inistrirt würde, sie 'würde dennoch 
der größten G efahr der Insolvenz ausgesetzt seyn, das Project 
träg t seinen R u in  in sich selbst. D ie Landesbank würde bei 
ihrem Jnslebentre ten  ihre Zettel, in Gemäßheit des P a ten ts  
vom 30. J u l i  1813, eben wie die Filialbank, nur a ls  nicht 
gezwungenes Z ah lungsm itte l ausgeben, jeder würde die Annahme 
der Zettel verweigern können, und die Landesbank würde ver
pflichtet seyn, ihre Zettel gegen baares S ilb e r auf Verlangen 
jeder Zeit wiederum einzulösen. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
w ürden aber desungeachtet die Zettel der Landesbank sehr bald
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ut U m lauf kommen, da grade die G egn e r  der Filialbank kein 
M it te l  unbenutzt lassen w ürden ,  um  die Thätigkeit der L andes
bank zu fördern. Eben so künstlich wie man die gegenwärtigen 
politischen Aufregungen in den Herzogthümern hervorgerufen 
ha t,  eben so künstlich würde m an  wahrscheinlich die Thätigkeit 
der Landesbauk auszudehnen suchen, und darf  wohl mit W a h r 
scheinlichkeit, augenommen w erd en ,  daß auf solche Weise in 
kurzer Zeit  2  M illionen  Zettel der Landesbauk in U m lau f  ge
setzt würden. W e n n  die Landesbank n u n  aber auch ihre Zettel 
für voll ausgiebt,  so kann sie es dennoch nicht verh indern , daß  
ihr Pap ie rge ld  dem allgemeinen G e ldcours  unterworfen w ird ,  
daß der W e rth  der Zettel a u f  dem allgemeinen Geldmarkt der 
H ande ls-  u n d  Börsenwelt bestimmt w ird  (wenn die Zettel über
all einen C o u rs  bekommen sollten), d aß  nicht jedenfalls der 
inländische K aufm ann  den W erth  der Zettel nach dem Nisico 
bestimmt, und  da darf  m an  mit G ewißheit  Vorhersagen, daß die 
Zettel um mehrere P rocente  u n te r  dem S ilb e rw er th  zu stehn kommen. 
E ine solche W erthsbestim mung, nachdem m an  die 2  M illionen  Z e t 
tel in U m lau f  gesetzt, würde aber aller Wahrscheinlichkeit nach zur 
Folge haben, daß Je d e r ,  der im Besitz von Zetteln  sey, sich 
dieser sobald a l s  möglich bei der B ank  gegen S ilberge ld  en t
ledigt, und die B a n k  w äre ,  da ih r n u r  1 M illion  S i lb e r  zu 
Gebote steht, sofort ru in ir t .  S o l l te  aber auch eine gewandte 
B an kv e rw a l tun g  die Crisis in die Länge ziehn können ,  die 
Erplosiou w ird dennoch sicher erfolgen. D ie  Errichtung einer 
B a n k  in  solcher Wirksamkeit, w or in  die Schleswig-Holsteinische 
Landesbauk beabsichtigt w ird , ohne daß zugleich ihr Pap ie rge ld  
a l s  gezwungenes Z ah lungsm it te l  eingeführt werde, ist von  vorne 
herein ein U nding . D a  aber sind w ir  n u n  grade zu der g ro 
ßen Schattenseite der Landesbank gekommen. M i t  d e r  E r 
r i c h t u n g  d e r  L a n d e s b a n k  ist  d i e  g e s e t z l i c h e  E i n f ü h 
r u n g  i h r e r Z c t t e l  a l s  g e z w u n g e n e s Z a h l u n g s m i t t e l  
i n  d e n  H e r z o g t h ü m e r n  u n u m g ä n g l i c h  v e r b u n d e n .  
Um die Landcsbank zu bekommen, sollen die H e rz o g tü m e r  sich 
wiederum Zettel a ls  gezwungene Z ah lungsm it te l  au fdringen  
lassen; es muß in diesem Fall  der §  5 des P a te n t s  vom 30. 
J u l i  1 8 13 ,  w orn  ach S ilbergeld  a l s  einziges Zah lungsm it te l  in  
den Herzogthümern gesetzlich bestimmt worden, wiederum aufge
hoben und die Zettel der Landesbank müssen a l s  gezwungene 
Z ah lu n g sm it te l  zwischen M a n n  und  M a n n  gesetzlich eingeführt 
werden. U nd  darum  sollen die H e rz o g tü m e r  Allerhöchsten O r t s  
selbst b itten! S i e  sollen d a ru m  b i t te n ,  während sie dasselbe 
I n s t i tu t ,  die Filialbank, bekommen können und bekommen w er
den, mit derem Jns leb en tre teu  diese Uebelstände, wie klar ge-
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zeigt, nicht verbunden sind, während -also die projectirte Landes
bank für die Herzogtümer ganz und gar kein Interesse hat!

C. Ferner wird gegen die Filialbank angedeutet, daß 
die Bank berechtigt sey, Waaren zu verkaufen, und daß 
ihr nicht untersagt sey, sonstige Handelsgeschäfte zu treiben, 
so wie, daß durch die Bank die Reichsbankgeldscheidemünze 
einzuführen beabsichtigt werden könnte.

Schein, Schein, nichts als Schein und abermals Schein! 
Was den Verkauf von Waaren betrifft, so ist die Bank nach 
dem 8 51 der Octroi nur berechtigt, den Verkauf der uneingc- 
lös't gebliebenen Faustpfänder in öffentlicher Auction vorzuneh
men, und darf die Bank Inhalts ihrer Octroi im Uebrigen 
durchaus keine Handelsgeschäfte treiben. Die Reichsbankgeld
scheidemünze aber kann ohne Bank ebensowohl in größeren Um
lauf gesetzt werden als mit der Bank; die Bank kann nicht 
als besonderes Mittel benutzt werden, um den größeren Umlauf 
der gedachten Scheidemünze zu veranlassen. Als Zahlungsmittel 
hier gesetzlich eingeführt ist die Reichsbankgeldscheidemünze, und 
wenn die Negierung eine größere Verbreitung derselben für 
nothwendig halten und daher solche jemals sollte ernstlich wol
len, so wird sie sich nicht an die Filialbank wenden.

Endlich am Schluffe des vorliegenden Aufsatzes des 
Adv. Bremer wird, noch die für Flensburg erlassene Wechsel
ordnung berührt, und die Behauptung ausgestellt, daß die 
Wechselordnung für Flensburg allein schädlich sey.

Der dafür angeführte Grund, daß wenn ein Einwohner 
Flensburg's an einem Wechselgeschäft Theil nimmt, er nach 
Wechselrecht hafte, aber seinen Regreß an andere Wechselinte
ressenten unsers Landes (Altona und Friedrichstadt ausgenommen) 
nicht nach Wechselrecht nehmen könne, ist hier bei Weitem nicht 
von der Bedeutung, die man ihm jenseits geben möchte. Es 
ist dabei von gegnerischer Seite außer Acht gelassen worden, 
daß die Stadt Flensburg einen bedeutenden Handel nach Dä
nemark treibt, wo ebenfalls Wechselrecht gilt, und daß es ledig
lich von dem Ermessen des Flensburger Kaufmanns abhängig 
ist, ob er überall Wechsel ausstcllen und mit Accept versehn 
will oder nicht. Sehe man sich um in den Handelsstädten, wo 
Wechselrecht gilt, und man wird finden, daß mehr Waareukäufe 
und Verkäufe ohne Wechsel als mit Wechsel stattfinden. Der 
reelle, solide, wenn auch nur kleine Kaufmann kann eben so 
wohl und chen so leicht ohne Wechsel Waaren auf Credit er
halten, wo das Wechselrecht gilt, als wo es nicht gilt. W ir 
wollen indeß allerdings zugeben, daß es mit größerem Vortheil 
für Flensburg verbunden seyn würde, wenn das Wechselrecht
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in beiden. Herzogtümern eingeführt werden würde, allein immer 
aber gereicht das Wechselrecht auch für Flensburg allein der 
Stadt zum großen Nutzen; es hebt sowohl in der Stadt selbst 
als nach Auswärts, namentlich nach Dänemark und Hamburg, 
den Geschäftsverkehr, befördert den raschen Umsatz. Flensburg 
ist nun freilich, wie wir nicht bestreiten, kein Hamburg, allein 
Flensburg ist immerhin eine bedeutende Handelsstadt, und Ham
burg hat ursprünglich auch bei Weitem nicht denjenigen Höhe- 
punct in der mercantilischen Welt eingenommen, den es sich 
hauptsächlich durch Hülfe der Bank und des Wechselrechts später 
erstrebt hat. W ir dürfen uns auch der gegründeten Hoffnung 
hin geben, daß wenn sich nur erst der gegenwärtige politische
Schwindel gelegt hat und man zum unbefangenen Urtheil der
Sache kommt, wenn man sieht, wie wohlthätig Bank und 
Wechselordnung auf Flensburg's Handel und Verkehr einwir
ken, man in den übrigen Städten der Herzogtümer bald mit
der Bitte um Wechselrecht Nachfolgen wird. Einer soll der
Erste sepn, und da hat Flensburg, als die bedeutendste Han
delsstadt im Herzogthum Schleswig, im wohlverstandenen I n 
teresse den ersten Schritt gethan.

M it Vergnügen haben wir über die Flensburger Wechsel
ordnung bereits einen Artikel im Kieler Correspondenzblatt ge
lesen, der also lautet:

„Wenn die Partei-Leidenschaft eine bestimmte Höhe er
reicht, so fällt sie, wie ein verheerender <strom, über die 
Gebiete der Wahrheit her, aller Schutzwehren spottend, die 
in gewöhnlicher Zeit sich genügend erwiesen. So ist es 
bei uns hinsichtlich der Wechselordnung ergangen: ein 
weises Gesetz *), welches längst ein dringendes Bedürfniß 
unserer Handelsplätze gewesen ist und von den nationalen 
Zwistigkeiten fast allgemein als solches anerkannt wurde. 
Die Holstein'schen Stande sowohl wie die Schleswig'schen 
wiesen es dennoch jetzt aus äußeren und unzureichenden 
Gründen zurück. Nun da Flensburg es allein erhalten 
hat, bemüht man sich, mit kleinlichen Gründen nachzuwei
sen, daß es ein großes Unglück für diese Handelsstadt sei,

* )  W ir  sprechen hier natürlich nicht von den einzelnen Bestimmungen 
der dem ganzen Lande zugedachten, jetzt ausschließlich Flensburg^- 
schcn Wechselordnung. An diesem Einzelnen möchte wohl Manches 
anders zu wünschen sein.
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wenn ihm Wechselrecht verliehen werde. Den Hauptpunkt 
übersieht man in der Verblendung ganz und gar.

DäS Wesentliche der Verleihung des Wechselrechts an 
Flensburg ist nämlich, daß dieser Handelsplatz dadurch in 
die freie -yandelsverbindung ein tritt, welche über die ganze 
civilisirte Handelswelt verbreitet ist, und die zu ihrem 
wechselseitigen Nutzen unter sich den Gebrauch sanctio-nirt 
hat, durch Wechsel ihre Geldwerthe, ihre Zahlungsmittel 
auf Zeit (so lange die Wechsel laufen) zu verdoppeln, 
oder zu bewirken, daß dieselbe Summe zweimal circulirt. 
Bei den engen Verbindungen, in welchen Flensburg zu 
Hamburg und Kopenhagen steht, wird Flensburg Dies 
thun, diesen Vortheil sich vollständig aneignen, es mag 
nun das übrige Schleswig und Holstein gleichfalls Wechsel
recht haben öder erhalten oder nicht. Das Wechselrecht 
ist nämlich hauptsächlich ein Institut für den größeren 
städtischen Handel, nicht aber für das Geschäft mit den 
Land- und Kleinhändlern, und es würde den Flensburger 
Kaufleuten, auch wenn das ganze Land Wechselrecht hätte, 
schwerlich einfallen, ihren Handel nach dem Lande und den 
kleinen Städten vorzugsweise durch Wechsel zu betreiben.

Wenn wir übrigens sagen, daß Flensburg durch das 
Wechselrecht in die große Handelsverbindung eintritt, welche 
sich über die Welt erstreckt, so ist Dies natürlich so zu 
verstehen, daß die einzelnen soliden Flensburger Großhänd
ler allerdings schon längst in dieser Verbindung waren, 
sie waren Dies aber nur auf ihren rein persönlichen Cre
dit hin, der, weil er nicht durch die nöthigen legalen I n 
stitute, das Wechselrecht, unterstützt war, um )o stärker 
sein mußte, wenn er gleiche Wirkung äußern sollte, als 
wenn dieselben Personen unter Wechselrecht gestanden 
hätten. Das Wechselrecht fügt diesem persönlichen Credit 
aber eine neue äußere Garantie hinzu; es gibt den min
der begüterten Kaufleuten einen Credit von auswärts, den 
sie bisher gar nicht oder in' geringerem Maaße hatten. 
Jetzt hat der Flensburger, als solcher, d. H. weil er in 
einer Stadt wohnt, wo Wechselrecht gilt, mehr Credit als 
ein Kaufmann von gleicher persönlicher Respectabilität und 
gleichen Vermögensverhältnissen in einer ändern Stadt der 
Herzogtümer, die kein Wechselrecht hat. Und Credit ist 
bekanntlich die Seele des Handels. Vom 1. Januar 1844 
an steht z. B. der Kieler Kaufmann, unter gleichen son
stigen Verhältnissen, stets gegen den Flensburger Kauf
mann, rücksichtlich seines Handels-Credits, zurück, bloß
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deshalb, weil in Flensburg Wechselrecht gelten wird, in 
Kiel nicht. Dies ist eine unbestreitbare Wahrheit, die kein 
in Handelssachen Kundiger im Geringsten bezweifeln kann 
und die in der Kürze durch die Erfahrung unwiderleglich 
bewiesen dastehen wird.

Wahr ist es freilich auch, daß diejenigen Kaufleute, 
welche keinen Credit verdienen und doch welchen genießen 
möchten, sich viel besser an einem solchen Orte stehen, wo 
kein Wechselrccht gilt. Hier sind sie bei Weitem besser ge
borgen. Aber soll denn die Gesetzgebung, sollen die Stände, 
die Richter, die Advocaten dazu beitragen, den unreellen 
Handel zu beschützen? Sollen die rechtlichen Kaufleute 
durch Schwindler und Leichtfertige in Gefahr gerathen, an 
ihrem kaufmännischen Ruf Schaden zu nehmen?

Wir können nichts anders, als dem Handelsstand der 
Städte in Holstein und Schleswig, welche wirklich Handel 
haben, anempfehlen, baldigst um Verleihung des Wechsel- 
rechts bei der Staatsregierung einzukommen."

Glücksbnrg, den 11. October 1843.

. . . .  PS.
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